
 
 

 

Traktanden der Einwohnergemeindeversammlung 
 
 
 Jungbürgeraufnahme 
 
1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Juni 2025 
 
2. Genehmigung eines Kredites im Betrage von CHF 1‘514‘000.00 für die Sanierung der Gemeinde-
 strasse Teilbereich Chröpfliwald bis Isenbergschwil, Teilabschnitt bis Strassenverzweigung und bis 
 nach dem Bachtobel mit Erneuerung Bachdurchlass, Ersatz der Hydrantenleitung und Sanierung 
 der Abwasserleitungen  
 
3. Budget 2026 mit einem Steuerfuss von 50 % 
 
4. Orientierungen, Verschiedenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auflage 
 
 
Die Unterlagen zu den einzelnen Traktanden liegen vom 4. bis 18. November 2025 während den  
ordentlichen Schalteröffnungszeiten in der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf. 
 

Schalteröffnungszeiten der Gemeindekanzlei: 
 

Montag  18.00 Uhr - 19.30 Uhr 
Dienstag  08.00 Uhr - 17.00 Uhr 
Freitag  08.00 Uhr - 12.00 Uhr 



 
 

 

Traktandum 1 
Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Juni 2025 
 
 
Die Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Juni 2025 hat folgende Beschlüsse gefasst: 
 

1. Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 19. November 2024 
2. Genehmigung des Rechenschaftsberichtes über das Jahr 2024 
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2024 
4. Genehmigung der Kreditabrechnung „Projektierung und Sanierung der Gemeindestrasse Teil-

bereich Schul- und Gemeindeverwaltung bis Verzweigung Restaurant Strebel mit teilweiser 
Neuerstellung der Strassenentwässerungsleitung, Ersatz der Meteorwasserleitung und Verbin-
dung Hydrantenleitung“ 

5. Genehmigung der Kreditabrechnung „Verlegung der Hydrantenleitung Hagenmatt ost mit Ver-
setzung des Druckreduzierventils“ 

6. Gemeinderatsbesoldung für die Amtsperiode 2026/2029 
 
Der Gemeinderat hat das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung geprüft und festgestellt, dass 
es mit den Verhandlungen übereinstimmt. 
 
Das ausführliche Protokoll kann während der Aktenauflage eingesehen werden. 
 
 

Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt, das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Juni 2025 sei 
zu genehmigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Traktandum 2 
Genehmigung eines Kredites im Betrage von CHF 1‘514‘000.00 für die  
Sanierung der Gemeindestrasse Teilbereich Chröpfliwald bis Isenbergschwil, 
Teilabschnitt bis Strassenverzweigung und bis nach dem Bachtobel mit 
Erneuerung Bachdurchlass, Ersatz der Hydrantenleitung und Sanierung der  
Abwasserleitungen 
 
 
Ausgangslage 
Die Einwohnergemeindeversammlung vom 12. Juni 2024 hat einen Projektierungskredit für die Sanie-
rung der Gemeindestrasse Teilbereich Chröpfliwald bis Isenbergschwil, Gemeindegrenzen Muri und 
Beinwil (Freiamt) mit Ersatz, Verlegung und Ringschluss der Hydrantenleitung und Sanierung der  
Abwasserleitungen mit Ersatz von Schächten genehmigt. 
 
Im Jahr 2015 wurde eine Zustandserfassung der Gemeindestrassen von Geltwil durchgeführt um eine 
Planung der Werterhaltung und Wiederinstandstellung der Strasseninfrastruktur der Gemeinde Geltwil 
zu ermöglichen. Ebenso ist in der Generellen Entwässerungsplanung GEP der Gemeinde Geltwil eine 
Massnahmenliste zur Werterhaltung der Kanalisationsleitungen enthalten, damit die Vorschriften der 
Abwassergesetzgebung eingehalten werden können. In der Aufgaben- und Finanzplanung der Gemein-
de Geltwil ist in den Jahren 2026 und 2027 die Sanierung der Gemeindestrasse Teilbereich Chröpfli-
wald bis Isenbergschwil mit Ersatz der Hydrantenleitung und Sanierung der Abwasserleitungen berück-
sichtigt. 
 
Gestützt auf den technischen Bericht mit Kostenvoranschlag hat der Gemeinderat Geltwil aufgrund 
finanzpolitischer Überlegungen entschieden, die dritte Sanierungsphase in Isenbergschwil in drei Teil-
projekte mit zeitlich gestaffelter Ausführung zu etappieren. Mit dem vorliegenden Kreditbegehren soll 
der Abschnitt vom Chröpfliwald bis zur Verzweigung in Isenbergschwil und Richtung Muri bis nach dem 
Bachtobel ausgeführt werden. 
 
Sanierung Gemeindestrasse 
Die Fahrbahnbreite der Gemeindestrasse beträgt rund 4,5 Meter. Die horizontale sowie vertikale Linien-
führung bleibt grundsätzlich beibehalten. Im Bereich Bachtobel wird die bestehende Linienführung an-
gepasst. Die Gemeindestrasse weist in diesem Bereich wiederkehrende Längsrisse am östlichen 
Strassenrand auf, welche auf Hangbewegungen der Böschung „Bachtobel“ zurückzuführen sind. Der 
bestehende Gehweg am Knoten Isenbergschwil wird saniert und der Randstein wird überfahrbar ausge-
führt. 
 
Strassenentwässerung 
Das Konzept der Strassenentwässerung wird übernommen und ergänzt. Das Quergefälle wird gemäss 
den örtlichen Gegebenheiten in Geraden als Dachgefälle und in Kurven als einseitige Gefälle zur Kur-
veninnenseite ausgebildet. Das Strassenabwasser wird grundsätzlich über die Schulter entwässert. 
 
 
 



 
 

 

Böschungssicherungen 
Aufgrund der geänderten Linienführung wird ein Einschnitt ins Gelände vorgenommen. Um die Verluste 
der Landwirtschafts- und Gartenfläche gering zu halten, werden zur Hangsicherung Blocksteinmauern 
erstellt.  
 
Bachdurchlass 
Der bestehende Bachdurchlass wurde auf Zustand und Kapazität überprüft. Der bestehende Bach-
durchlass kann den massgebenden Abfluss des Rüeribachs nicht gewährleisten und muss ersetzt wer-
den. Der neue Bachdurchlass wird in vier Elementen in Ortbetonweise erstellt. 
 
Abwasserleitungen 
Die Kapazität der Leitungen ist über die gesamte Länge ausreichend. Die bestehenden Schmutzwas-
serleitungen sind grundsätzlich in einem guten Zustand und müssen nur an lokalen Stellen repariert 
werden. Bei Seitenanschlüssen und in den Kontrollschächten sind Kalkablagerungen vorhanden. Es 
werden Kontrollschächte ersetzt und schadhafte Halterungen saniert. Fremdwasserzuleitungen werden 
von der Kanalisation abgetrennt und in den Vorfluter geleitet (Fremdwasserreduktion). 
 
Landerwerb 
Im Bereich Bachtobel wird aufgrund der Anpassung der Strassenlinienführung Landerwerb erforderlich.  
 
 
Die Baukosten präsentieren sich wie folgt: 
 
 
Sanierung Gemeindestrasse     CHF    737‘000.00 
Strassenbeleuchtung      CHF      42‘000.00     
Sanierung Abwasserleitungen     CHF    230‘000.00 
Ersatz Hydrantenleitung     CHF    351‘000.00  
Erneuerung Bachdurchlass     CHF    154‘000.00 
 
Gesamtkosten       CHF 1‘514‘000.00 
 
Die Kosten der Sanierung der Gemeindestrasse und Erneuerung des Bachdurchlasses sind durch die 
Einwohnergemeinde Geltwil zu tragen. Die Kosten der Sanierung der Abwasserleitungen sind über die 
Spezialfinanzierung Abwasser und der Ersatz der Hydrantenleitung durch die Spezialfinanzierung Was-
ser zu tragen.  
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung eines Kredites im Betrage von CHF 1‘514‘000.00 für die  
Sanierung der Gemeindestrasse Teilbereich Chröpfliwald bis Isenbergschwil, Teilabschnitt bis Stras-
senverzweigung und bis nach dem Bachtobel mit Erneuerung Bachdurchlass, Ersatz der Hydranten-
leitung und Sanierung der Abwasserleitungen. 
 



 
 

 

 

Traktandum 3 
Budget 2026 mit einem Steuerfuss von 50 % 
 
 
Das Budget 2026 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 50 %. Die Erläuterungen zum 
Budget 2026 der Einwohnergemeinde sind in der Einladung zur Einwohner- und Ortsbürgergemeinde-
versammlung ab Seite 6 abgedruckt. Das detaillierte Budget liegt bis zur Einwohnergemeindever-
sammlung in der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Bei Bedarf kann es auch bei der Gemeinde-
kanzlei bezogen werden. 
 
 
Antrag 
 

Das Budget 2026 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 50 % sei zu genehmigen. 
 
 
 
 
 
 
 

Geltwil, 20. Oktober 2025   GEMEINDERAT GELTWIL 
       Der Gemeindeammann: Die Gemeindeschreiberin: 
 
       Felix Enzler           Susanne Zemp 


